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Wasserrecht; 
Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser aus dem Tiefbrunnen auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1076, Gmk. Mamming, 94437 Mamming, durch die Mamminger Konserven 
GmbH & CoKG, zur Deckung des Wasserbedarfes für die Konservenproduktion 
 
 
 
Aufruf zur Haus- und Straßensammlung 2012 für unsere Kriegsgräber vom              
19. Oktober bis 4. November 
 
 
 

-------------  
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42-863/3/4/6 (2) 
 
 
 
Wasserrecht; 
Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser aus dem Tie fbrunnen auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1076, Gmk. Mamming, 94437 Mamming, durch die Mammin ger Konserven GmbH & CoKG, zur 
Deckung des Wasserbedarfes für die Konservenprodukt ion 
 
 
 
Die Mamminger Konserven GmbH & CoKG, Benkhauser Straße 42, 94437 Mamming, vertreten durch 
den Geschäftsführer Herrn Klaus Herpel, hat beim Landratsamt Dingolfing-Landau die Neuerteilung 
einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser aus dem Tiefbrunnen 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 1076, Gmk. Mamming, beantragt. Die ursprünglich mit Bescheid vom 
10.07.2001 erteilte wasserrechtliche Erlaubnis ist zum 31.12.2011 ausgelaufen. Beantragt wird eine 
max. Entnahmemenge von 15 l/s Wasser aus dem bestehenden Tiefbrunnen sowie eine maximale 
Jahresentnahmemenge von 150.000 m³. Die Entnahme von Grundwasser stellt eine Benutzung gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar und bedarf somit der wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung (§ 8 
WHG). Die Gewässerbenutzung soll zum Zwecke der Konservenherstellung in Trinkwasserqualität 
erfolgen und liegt deshalb auch im öffentlichen Interesse der Verbraucher. Außerdem kann dem 
Unternehmer nicht zugemutet werden, sein Vorhaben ohne gesicherte Rechtsstellung gegenüber 
Dritten durchzuführen. Aus diesen Gründen soll eine gehobene Erlaubnis zur Wasserentnahme gemäß 
§ 15 WHG erteilt werden. 
 
Die gemäß Art. 69 BayWG i.V.m. § 3 c UVPG und Ziffer 13.3.2 der Anlage I zum UVPG für die 
Grundwasserentnahme vorgeschriebene allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles wurde durchgeführt. 
Als Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. Dies wird 
hiermit gemäß Art. 3 a UVPG bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar ist. 
 
 
Dieses Vorhaben sowie dessen Auslegung werden hiermit öffentlich bekannt gemacht, mit dem 
Hinweis, dass 
 
1. die Unterlagen von Donnerstag, den 11.10.2012 bis Montag, den 12.11.2012, bei der Gemeinde 
Mamming und beim Landratsamt Dingolfing-Landau während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsicht ausliegen; 
 
2. während der Auslegung und innerhalb von 2 Wochen nach Ende der Auslegungsfrist (26.11.2012) 
Einwendungen gegen das Unternehmen bei der Gemeinde Mamming oder beim Landratsamt 
Dingolfing-Landau, Obere Stadt 1, Zimmer 222, schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 
können; 
 
3. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen; 
 
4. nach Ablauf der Einwendungsfrist die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die Stellungnahmen 
der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, in einem Erörterungstermin erörtert werden.   
 
5. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem möglichen Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann; 
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6. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, im Falle eines Erörterungstermins von 
     dem Termin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
 
     b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung          
   ersetzt werden kann, 
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
Dingolfing, 04.10.2012 
 
 
 

-------------- 
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-------------- 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 

 


